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	Besuchsdienst erhält Liste aus Davip
	
	§6 ABs.1 f KDG
	Information der Betroffenen
	
	Grundsätzlich Informationspflicht gem. § 16 KDG; unter Abwägung aller Gesichtspunkte (Schutzgedanke/ Überraschungseffekt/ Anlass und Feierlichkeit) wird hiervon aber abgesehen.

Information einmal jährlich im Pfarrblatt (Analog „Pfarrbrief/ Veröffentlichungen“)

	MA Besuchsdienst
	
	
	Verpflichtungserklärung MA Besuchsdienst
	Muster Verpflichtungserklärung „Ehrenamt“
	

	Anmerkung
	Kein Besuchsdienst, wenn die Betroffenen widersprechen oder erkennen lassen, dass sie einen Besuch nicht wünschen



